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Daten und
Krankenkassen
Gastkommentar
von FLAVIAN KURTH

Tomas Poledna spricht in seinem Gastbeitrag «Vom Ende des
Datenschutzrechts» (NZZ 9. 11. 16) ein dringendes Problem an.
Dieses ist ausgerechnet im Gesundheitswesen weitgehend unge-
löst, und zwar nicht bezüglich des vieldiskutierten elektronischen
Patientendossiers der Zukunft, sondern bezüglich der Daten, auf
welche die Versicherer heute schon Zugriff haben. Dazu ein Bei-
spiel: Ein 63-jähriger Patient, nennen wir ihn Herrn S., löst ein
Rezept für Antabus, Insulin, Metformin, Vascord und Aspirin ein.
Die Rechnung mit denMedikamentenangaben gelangt zur Bezah-
lung an seine Krankenkasse. Diese weiss nun: Herr S. ist ein Alko-
holiker mit Diabetes mellitus Typ 2 und arterieller Hypertonie.
Eine Hochrisikosituation für die Versicherung. Wissen wir, ob das
einen Einfluss darauf hat, wie lange Herr S. in Zukunft auf die
Rückerstattung der im Voraus bezahlten Medikamente wartet?
Kontrolliert irgendeine Instanz, das BAG, die Behörden des
Datenschutzes, ob die Krankenkassen über die Pharmaceutical
Cost Groups (PCG) eine Risikoselektion betreiben? Klar ist: Um
ein solches widerrechtliches Verhalten überhaupt kontrollieren zu
können, müssten die Daten der Versicherer aus deren Händen ge-
nommen und anonymisiert öffentlich zugänglich gemacht werden.

Die Krankenkassen wissen mehr über die Patientinnen und
Patienten als der einzelne behandelnde Arzt. Bei ihnen landen
sämtliche Rechnungen, bei ihnen laufen folglich alle Fäden zusam-
men. Und was sie mit diesem Wissen tun, ist nun eben genau das,
was Professor Poledna moniert, wenn er schreibt: «Informationen
sind Machtpositionen, und Grundrechte sind dazu berufen, der
MachtGrenzen zu setzen.»Mit diesenDaten wäre esmöglich,Me-
dikamenteninteraktionen vorzubeugen, die passieren können,
wenn ein Patient Arzt A verschweigt, dass er von Arzt B ein be-

stimmtes Medikament bekommt, das mit dem von Arzt A nicht
kompatibel ist. Die Kasse weiss von beiden, könnte also reagieren,
bevor ein unter Umständen tödliches Ereignis stattfindet. Das tun
die Versicherer aber nicht. Mit diesen Daten wäre es weiter mög-
lich, zu erforschen, für welche Patientengruppen sich Hausarzt-
modelle eignen und für welche nicht. Dazumüsste man einfach die
Kosten anschauen, welche Versicherte, die ein solches Modell ver-
lassen, in den folgenden Monaten verursachen. Steigen diese da-
nach stark an, wäre dies einHinweis aufUnterversorgung imNetz-
werk, ebenso wie eine auffällig höhere Anzahl Hospitalisations-
tage und häufigere Behandlung im Spitalambulatorium. So könnte
systematisch eine verantwortbare, wissenschaftlich fundierte Emp-
fehlung für dieseModelle erarbeitet werden. Das tun die Versiche-
rer aber nicht, ihre «Forschung» führt stets zum Schluss, Managed
Care sei kostensparend, ohne zu differenzieren, für wen und wann.
Kein Wunder, sie verdienen ja an diesen Modellen. Auch wäre es
mit diesen Daten möglich, Dispositive für eine sinnvolle Versor-
gungssituation zu liefern. Auch das tun die Versicherer aber nicht,
sie beanstanden eine Überversorgung aufgrund eines Überange-
bots an frei praktizierenden Ärztinnen und Ärzten.

Dieses Muster lässt sich in praktisch allen Studien verfolgen,
welche die Versicherer auf Basis ihrer Daten publizieren und auch
gleich medienwirksam inszenieren. Als Beispiel sei hierzu die
jüngste Helsana-Studie zur Versorgung von Diabetespatienten in
der Schweiz erwähnt. Diese kommt entgegen aller klinischen Evi-
denz und entgegen allen Studien, die zum Thema weltweit ange-
stellt wurden, zum unglaublichen Schluss, nur gerade bei 5 Prozent
dieser Patienten seien alle notwendigen Kontrollen durchgeführt
worden. Und daraus leitet Daniel Schmutz, der CEO der Helsana,
dann die Forderung zur Aufhebung des Kontrahierungszwangs ab.
Leicht zu durchschauen, wir sind gegen solches Gebaren aber mit
dem gegebenen Datendispositiv machtlos. Deshalb fordert der
VEMS, die Daten der Versicherer anonymisiert öffentlich zugäng-
lich zu machen, damit endlich eine Forschung im Sinne und Inter-
esse der Patienten und Versicherten betrieben werden kann und
diese vor etwaigem Missbrauch durch die Versicherer geschützt
werden können.

Flavian Kurth ist Sekretär des Vereins Ethik und Medizin Schweiz (VEMS).

Die Krankenkassen wissen mehr
über die Patientinnen und Patienten
als der einzelne behandelnde Arzt.
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Rechtslücken beim
Mutterschaftsurlaub

Sinn und Zweck des Mutterschafts-
urlaubs besteht darin, die Bindung zwi-
schen Mutter und Kind zu fördern. Die
beschriebene Rechtslücke ist ein Ärger-
nis und liesse sich mit etwas politischem
Willen durch eine Anpassung der Mut-
terschaftsentschädigung und der Er-
werbsersatzordnung (EO) lösen. Ein un-
gelöstes Problem, welches uns Geburts-
helfer beschäftigt, ist jedoch die Zeit vor
der Geburt. Die Mehrheit der Schwan-
geren arbeitet nicht, wie vom Gesetz-
geber vorgesehen, bis zur Geburt. Diese
Zeit wird deshalb mittels Krankschrei-
bung zulasten der Krankentaggeldver-
sicherung oder der Arbeitgeber über-
brückt. Diese Problematik hat sich seit
der vermehrten Einwanderung aus den
umliegenden europäischen Ländern, in
denen es bei Schwangeren üblich ist, die
Arbeit bereits einige Wochen vor dem
Termin niederzulegen, akzentuiert.
Wünschenswert wäre deshalb eine poli-
tische Lösung für die Mutterschaftsent-
schädigung, damit der Mutterschafts-
urlaub um die Zeit vor dem Geburts-
termin verlängert werden könnte.

Noch vor 10 Jahren bezogen rund
150 000 Diensttuende eine Entschädi-
gung aus der EO. Heute sind es noch
knapp über 100 000 Armeeangehörige
bei fast gleichbleibenden Prämien für
die EO (Reduktion lediglich von 0,5
Prozent auf 0,45 Prozent). 2015 bezogen
79 640 Mütter eine Mutterschaftsent-
schädigung, wobei die Geburtenrate nur
leicht ansteigend ist. Die EOweist einen
jährlichen Überschuss von rund 100
Millionen Franken und 2015 ein Kapital
von 1,076 Milliarden Franken auf. Die-
ses Kapital wäre noch wesentlich höher,
wenn nicht ein Teil zur Finanzierung der
defizitären Invalidenversicherung ver-
wendet worden wäre. Die Mittel zur
Finanzierung eines Mutterschaftsur-
laubs von 4 Wochen vor der Geburt bis
14 Wochen danach wären vorhanden.
Das ergäbe einen Mutterschaftsurlaub
von 4 Monaten, was im europäischen
Vergleich immer noch bescheiden ist.
Damit würden auch die Arbeitgeber
und die Krankentaggeldversicherungen
entlastet sowie zeitraubende Diskussio-
nen um Arbeitsunfähigkeitszeugnisse
vermieden.

Pierre Villars, Zürich, Facharzt
für Gynäkologie und Geburtshilfe

Es ist zu begrüssen, dass die NZZ dieses
leidige Thema zuvorderst auf dem In-
landbund (NZZ 26. 11. 16) aufgreift. Ich
frage mich allerdings, ob der Artikel
nicht eher Ängste weckt, anstatt Anlei-
tung für den Einzelfall angesichts der
aktuellen Rechtslage zu bieten. Eine
eigentliche Gesetzeslücke besteht näm-
lich nicht. Ungefähr 60 Prozent der pri-
vaten Unternehmen in der Schweiz
haben für die Mitarbeiter eine kollek-
tive Taggeldversicherung abgeschlos-
sen. Dort dürfte es kaum je vorkommen,
dass die Unternehmen sich weigern,
dem Bundesgerichtsurteil zu folgen,
welches auch aus meiner Sicht für pri-
vatrechtliche Arbeitsverhältnisse weg-
weisend ist.

Dass mutterschaftsbedingte Krank-
schreibungen in den Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen (AVB) ausge-
schlossen sind, kommt vor, nach meiner
Erfahrung aber nur selten. Bleibt die
Kategorie derjenigen Mütter, die nur
auf die Lohnfortzahlung nach OR zäh-
len können. Dort kann es, wie die NZZ
richtig schreibt, vor allem dann Pro-
bleme geben, wenn eine Mutter sich
noch im ersten Anstellungsjahr befindet
und nur gerade ein Jahresguthaben von

drei Wochen Lohnfortzahlung bei
Krankheit hat oder – auch bei längerer
Anstellungsdauer – das Guthaben be-
reits aufgebracht ist. Dann ist sie wohl in
vielen Fällen gezwungen, allenfalls zu
früh den Mutterschaftsurlaub zu bezie-
hen, was nicht Sinn und Zweck desMut-
terschaftsschutzes ist.

Im Grundsatz gilt: Je prekärer die
Arbeitssituation und die sozialen Ver-
hältnisse, desto weniger genügt die aktu-
elle Regelung. Eine Änderung der EO,
die rasch kommen muss, hilft allerdings
denjenigen Müttern nicht, die vor der
Geburt nicht oder zu wenig gearbeitet
haben und womöglich auf sich allein ge-
stellt sind. Ich sehe keinen überzeugen-
den Grund, weshalb gerade diese Müt-
ter, die regelmässig dringend auf finan-
zielle (und andere) Hilfe angewiesen
sind, von der notwendigen Reform aus-
geschlossen sein sollen. Die Art. 29 und
30 EOV genügen offensichtlich nicht.
Mutterschutz und Mutterschaftsent-
schädigung muss es für alle Mütter
geben. Dort, wo die Bedürftigsten be-
troffen sind, steht der Staat in der
Pflicht, nicht die Arbeitgeber. Dass
Mutterschaft den Canossagang zum
Sozialamt implizieren kann, lehne ich in
einem der reichsten Länder derWelt ab.

Jürg Luginbühl, Adliswil, Rechtsanwalt
Fachanwalt SAV Arbeitsrecht

Einseitige Positionen
zum Lehrplan 21
Leider verpasst es die NZZ in ihrer Bil-
dungsbeilage vom 24. November 2016,
einen aufbauenden Beitrag zur Debatte
rund um den Lehrplan 21 (LP 21) zu lie-
fern. Schon in der Einleitung werden die
kantonalen Initiativen verunglimpft, in-
dem die Rede davon ist, die Begehren
seien verpackt in «verlockende Initiativ-
titel, die auch bildungspolitische Wölfe
im Schafspelz» seien. Solch tendenziöse
Töne tragen nicht gerade zu einer sach-
lichen Auseinandersetzung bei. Sehr in-
formativ ist das Interview mit Alain
Pichard und Christian Amsler, auch
wenn die Interviewer alles andere als
neutral und fair sind. Interessant ist, wie
Regierungsrat Amsler sich als einer der
Hauptverantwortlichen des LP 21 nicht
auf eine Sachdiskussion einlässt: Nach
klaren Aussagen von Pichard weicht
Amsler kaltschnäuzig aus: «Ich werde
mich hüten, nun in die Defensive zu
gehen und jeden Vorwurf von Alain
Pichard zu entkräften.» Dann folgt wie
gewohnt eine Litanei eines Befürwor-
ters ohne Bezug zu den Contra-Argu-
menten. Hat etwa die Erziehungsdirek-
toren-Konferenz (EDK) solche an Psy-
chotechniken erinnerndeMethoden sys-
tematisch mit Beratern eingeübt? In
anderen Kantonen blasen nämlich Er-
ziehungsdirektoren ins gleiche Horn.
Die Verantwortlichen der EDK und die
kantonalen Bildungsverwaltungen müs-
sen nun endlich gezwungenwerden, klar
und deutlich zu sagen, wieso siemit allen
Mitteln den LP 21 durchdrücken wollen
und in wessen Auftrag sie handeln.

René Roca, Oberrohrdorf-Staretschwil

In der interessanten Beilage «Bildung»
kommen Befürworter und Gegner des
Lehrplans 21 zu Wort, von den Ersteren
allerdings mehr. Schade ist insbeson-
dere, dass man keine Primarlehrperso-
nen vorstellen konnte, die den neuen
LP 21 ablehnen und öffentlich dazu ste-
hen. Das wundert einen aber nicht ange-
sichts der Tatsache, dass die Schulleitun-
gen schwarzen Schafen ihre Kritik spür-
bar ankreideten und damit ein erzwun-

genes Stillschweigen erreichen. Viel kla-
rer hätten die praktischen Auswirkun-
gen gewichtet werden müssen, auch
wenn der Bieler Lehrer Alain Pichard
sich bemühte, diese zu erwähnen.

Viele Kinder, speziell die jüngeren
oder fremdsprachigen, werden überfor-
dert, wenn sie den Stoff selbständig und
individuell erarbeiten sollen. Reichen-
bach weist richtigerweise darauf hin,
dass Kinder keine «eigenen Welten»
haben, sondern sehr auf gemeinschaft-
liches Tun angewiesen sind. Zudem er-
fordern Wochenpläne und Derartiges
bedeutend mehr Elternmitarbeit, was in
vielen Familien nicht machbar ist. Da-
durch wird die Chancengleichheit mit
dem neuen Lehrplan entgegen Behaup-
tungen in keiner Weise erhöht: Das
Gegenteil ist der Fall. So wird klar, dass
dieser LP 21 nicht ohne vorherige Dis-
kussionen und nur mit Zustimmung
durch die Stimmbürgerschaft eingeführt
werden sollte.

Hans-Peter Köhli, Zürich

Chinas neues
Selbstbewusstsein
Der Historiker Jürgen Osterhammel
weist in seinem Gastkommentar «China
und das Meer» (NZZ 28. 11. 16) zu
Recht darauf hin, dass das aufstrebende
Land vieles von heute mit der Vergan-
genheit legitimiert. So werden die Terri-
torialansprüche, die es gegen fast alle
seine Nachbarn hat, mit weit zurück-
reichenden Dokumenten «bewiesen».
Aber interessanterweise hat man bisher
noch nie einen diesbezüglichen chinesi-
schen Bezug auf die Jahre von 1297 bis
1368 gefunden – war China während
dieser fast hundert Jahre dauernden
Epoche doch Teil des Mongolenreiches.

Man kann sich vorstellen, dass die
heutige chinesische Führung kaum be-
geistert auf einen Antrag der USA an
die Uno reagieren würde, diese Zeit-
spanne für die Festlegung der Souverä-
nität in der dortigen Weltgegend als
Grundlage anzuerkennen. Würden alle
Staaten heute Territorialansprüche auf-
grund sehr weit zurückliegender Ver-
hältnisse stellen, so wäre die Welt im
Krieg aller gegen alle.

Es ist im Übrigen ärgerlich, dass in
Vergleichen zwischen Staaten immer
wieder völlig irreführende Zahlen her-
angezogen werden. Wenn ich mit mei-
nem Budget für 10 Franken 10 Brötchen
kaufen kann, abermeinNachbar jenseits
der Grenze mit seinem Budget von 10
Franken 20 Brötchen, so hat der Nach-
bar kaufkraftmässig ein wesentlich hö-
heres Budget als ich. Beim Militärbud-
get ist es irrelevant, wo ein Land auf-
grund von Umrechnungen in US-Dol-
lars zahlenmässig steht. Entscheidend
ist, wasmandamit anWaffen kaufen und
welche Armee man aufrechterhalten
kann. So wird von Chinas Militärbudget
immer wieder gesagt, es liege weit unter
dem derUSA, oder imArtikel, es sei das
zweitgrösste nach den USA.

Laut dem Stockholmer Friedensfor-
schungsinstitut Sipri gaben die USA im
Jahre 2015 für die Verteidigung 596 Mil-
liardenDollar aus, China 215Milliarden.
Würde die Kaufkraft berücksichtigt, so
wäre das Budget Chinas weltweit mög-
licherweise das höchste. Preise und
Löhne liegen inChina einVielfaches tie-
fer als in den USA. Das modernste
Kampfflugzeug derUSAkostet 100Mil-
lionen Dollar pro Stück. Man darf an-
nehmen, dass dasmodernste chinesische
Gegenstück den chinesischen Staat nur
einen Bruchteil davon kostet.

Gotthard Frick, Bottmingen


